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Die Ausstellung der Quittungen erfolgt nach den Bestimmungen für die Zahlung von

Pensionsgebührnissen an die Beamten des Reichsheeres beziehentlich der Kaiserlichen Marine

oder der Schutztruppen.

8. Bei Ermittelung der Pensionen für Personen, welche in einem im § 35 bezeichneten

Verhältnisse zu einer Kaiserlichen Schutztruppe stehen, ist das pensionsfähige Dienstein-
kommen eines in unterster Gehaltsstufe stehenden Beamten derjenigen heimischen Beamten-

klasse zugrunde zu legen, in welche sie nach ihrer Dienststellung und Diensttätigkeit ein-

zureihen sind.

Der Reichskanzler ist ermächtigt, nach Maßgabe der Dienstzeit des zu Versorgenden

zu bestimmen, daß der Betrag einer höheren Gehaltsstufe der Berechnung des pensions-

fähigen Diensteinkommens zugrunde zu legen ist.

Ist eine Beamtenklasse, in welche der zu Versorgende einzureihen wäre, nicht vor-

handen, so bestimmt der Reichskanzler den Betrag des pensionsfähigen Diensteinkommens.

Zu § 37.

9. Zu Unrecht erhobene Pensionsgebührnisse, welche nicht alsbald zurückgezahlt werden

können, sind durch Anrechnung auf die fälligen Gebührnisse von der Pensionsregelungs-

behörde einzuziehen. Die Höhe der Abzüge ist nach Lage der Verhältnisse des Pensionärs

von der obersten Militärverwaltungsbehörde des Kontingents beziehentlich der obersten

Marineverwaltungsbehörde oder der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes festzusetzen.

Dabei ist indes nicht außer acht zu lassen, daß die vollständige Rückzahlung des über-

hobenen Betrags nach Möglichkeit sichergestellt werden muß.

Auf Grund des Artikel 7 Nr. 2 der Reichsverfassung hat der Bundesrat nachstehende

Westimmungen
zur Ausführung der §§ 17, 18, 20, 21, 22, 33 bis 38, 40 des Gesetzes über die

Versorgung der Personen der Unterklassen des Reichsheeres, der Kaiserlichen Marine und

der Kaiserlichen Schutztruppen vom 3 1. Mai 1906 (R-G.-Bl. 1906, Nr. 30 S. 593 flg.)

unter Aufhebung seiner Bestimmungen vom 22. Februar 1875 beschlossen:

1806. 33
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Zu §§ 17, 18, 20, 21.

1. Bis zu der durch das vorbezeichnete Gesetz notwendig werdenden Ergänzung der

„Grundsätze für die Besetzung der Subaltern- und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und

Staatsbehörden mit Militäranwärtern“ von 1882 und der „Grundsätze, betreffend die

Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Kommunalbehörden usw. mit

Militäranwärtern“ von 1899 finden diese Grundsätze nebst Erläuterungen sinngemäß

und mit der Maßgabe auch auf die Inhaber des Anstellungsscheins Anwendung,

a) daß sich deren Rechte auf die Stellen des Unterbeamtendienstes beschränken und

V) daß sie bei der Stellenbesetzung nur dann berücksichtigt werden dürfen, wenn es an

geeigneten zivilversorgungsberechtigten Bewerbern fehlt.

2. Stellenanwärter, die statt des Zivilversorgungsscheins nachträglich die Zivil-

versorgungsentschädigung oder die einmalige Geldabfindung wählen, haben hiervon den

Anstellungsbehörden, bei denen sie vorgemerkt sind, Anzeige zu erstatten und sind in den

Bewerberverzeichnissen zu streichen.

Zu §§ 22, 33 bis 38.

3. Bei Rückzahlung von Versorgungsgebührnissen oder beim Erlöschen, Ruhen oder

Wiederaufleben des Rechtes auf deren Bezug erfolgt die Regelung durch die Behörden,

welche von den Bundesstaaten hierzu bestimmt sind oder hierzu bestimmt werden (Pensions-

regelungsbehörden).
Einwendungen des Invaliden oder Rentenempfängers gegen die Regelung sind —

sofern er im Zivildienst angestellt ist, durch Vermittlung seiner vorgesetzten Dienstbehörde —

an die Pensionsregelungsbehörde zu richten. Einsprüche gegen deren Bescheid sind auf

demselben Wege anzubringen und von der Pensionsregelungsbehörde mit Begutachtung der

obersten Militärverwaltungsbehörde des Kontingents beziehentlich der obersten Marine-

verwaltungsbehörde oder der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes zur Entscheidung

vorzulegen, sofern diese nicht schon als Pensionsregelungsbehörden entschieden haben.

4. Den Pensionsregelungsbehörden ist von allen Veränderungen in den persönlichen

Verhältnissen eines Invaliden oder Rentenempfängers, welche die Rückzahlung von Ver-

sorgungsgebührnissen oder ein Erlöschen, Ruhen oder Wiederaufleben des Rechtes auf deren

Bezug zur Folge haben können, insbesondere von allen Anstellungen oder Beschäftigungen

im Militär= oder Zivildienste, bei Kapitulanten mit einer Dienstzeit von mindestens acht-

zehn Jahren auch von jeder Erhöhung des Diensteinkommens, bis zum Betrage von

2000 , Mitteilung zu machen, und zwar in den Fällen:

des § 22, § 36 Nr. 3, § 37 von der dem Invaliden oder Rentenempfänger vor-

gesetzten Behörde;
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des § 33 Nr. 1, § 36 Nr. 2 von den Truppenteilen oder Marineteilen;

des § 33 Nr. 2, § 34 Absatz 1 Satz 2, § 35 Nr. 2 von den zuständigen Ge-

richten oder Staatsanwaltschaften;
des § 36 Nr. 1 von den daselbst genannten Anstalten oder Instituten;

des § 36 Nr. 4 von den die Zivilpension anweisenden Behörden.

Die Mitteilung muß alle für die Regelung des Bezugs der Versorgungsgebührnisse

erforderlichen Angaben enthalten; das Renten-(Pensions-) Quittungsbuch ist der Mitteilung
beizufügen. Wenn von vornherein feststeht, daß die Anstellung oder Beschäftigung im Zivil-

dienst einen Zeitraum von sechs Monaten nicht überschreiten wird oder wenn sich der Auf-

enthalt in einer der im § 36 Nr. 1 genannten Anstalten oder die vorübergehende Heran-

ziehung zum aktiven Militärdienste (§ 36 Nr. 2) nicht auf einen vollen Kalendermonat

erstreckt, so kann die Mitteilung an die Pensionsregelungsbehörde unterbleiben, da in diesem

Falle nach § 38 das Recht auf den Bezug der Versorgungsgebührnisse nicht zu ruhen hat.

5. Die Bewilligung der einmaligen Geldabfindung von 1500 4 an Kapitulanten

(§22) ist aus dem Militärpasse zu ersehen.

Die vorgesetzte Behörde hat den Angestellten oder Beschäftigten auf seine gesetzliche
Verpflichtung zur Rückzahlung des Betrags besonders hinzuweisen. Die Rückzahlung kann

mit Genehmigung der Pensionsregelungsbehörde in angemessenen Teilbeträgen erfolgen.

6. Wird ein Invalide oder Rentenempfänger in eine der im § 36 Nr. 1 genannten

Anstalten aufgenommen, so entscheiden die Militärbehörden (Generalkommandog)beziehentlich
Marinebehörden (Stationskommandos) oder das Oberkommando der Schutztruppen darüber,

ob die Invalidenpension oder Rente ganz oder zum Teil zur Bestreitung des Unterhalts

der Familie zu gewähren ist. 1

Unter Familie im Sinne dieser Vorschrift sind außer der Ehefrau und der im § 39

Absatz 1 bezeichneten Nachkommenschaft auch Pflegekinder sowie die Eltern und Großeltern

des Invaliden oder Rentenempfängers zu verstehen, sofern dieser ihr Ernährer ist.

7. Bei Anstellungen oder Beschäftigungen im Zivildienste (§ 36 Absatz 2) hat die

vorgesetzte Behörde dem Invaliden oder Rentenempfänger das Renten-(Pensions-) Quittungs-

buch abzufordern und das Anstellungs= oder Beschäftigungsverhältnis einzutragen unter

folgenden Angaben:
à) Art des Anstellungs= oder Beschäftigungsverhältnisses, im besonderen, ob der Invalide

oder Rentenempfänger als Beamter angestellt ist oder in der Eigenschaft eines

solchen beschäftigt wird oder ob er nur in ein privatrechtliches Vertragsverhältnis

eines Dienstverpflichteten zu der Behörde tritt;

b) Tag des Beginns der Anstellung oder Beschäftigung;

)Einkommen und Zeitpunkt, von welchem ab das Einkommen gewährt wird.

33“
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Demnächst ist das Quittungsbuch der Pensionsregelungsbehörde vorzulegen, welche
wegen Fortgewährung oder teilweiser oder gänzlicher Einbehaltung der Invalidenpension

oder Rente nach dem Gesetze zu entscheiden, die erforderliche Eintragung zu machen und

die zuständige Kasse mit Zahlungsanweisung zu versehen hat.

Fällt der Zeitpunkt, mit welchem die Zahlung des Einkommens beginnt, nicht mit

dem Zeitpunkte des Beginns der Anstellung oder Beschäftigung zusammen, so ist für den

Fortbezug der Invalidenpension oder Rente der Zeitpunkt des Beginns der Zahlung des

Einkommens als der maßgebende anzusehen.

Das Quittungsbuch wird sodann durch Vermittlung der vorgesetzten Behörde dem

Invaliden oder Rentenempfänger wieder ausgehändigt, nachdem dieser durch Namens—

unterschrift die Regelungsverfügung anerkannt hat, ihm aber wieder abgenommen und von

der vorgesetzten Behörde aufbewahrt, sobald er zur Erhebung von Versorgungsgebührnissen

nicht mehr berechtigt ist.
Um den regelmäßigen Empfang der Versorgungsgebührnisse nicht zu stören, sollen die

Quittungsbücher in der Zeit zwischen dem zweiten und letzten Tage eines und desselben

Monats abgenommen und zurückgegeben werden.

Bei dem Ausscheiden aus dem Zivildienste mit oder ohne Pension ist das Quittungs—

buch der Pensionsregelungsbehörde zur anderen Regelung des Invalidenpensions- oder

Rentenbezugs so zeitig vorzulegen, daß es an den Inhaber noch bis zum Entlassungstag

ausgehändigt werden kann.

Die Quittungsbücher sind fortan nach dem beiliegenden Muster anzufertigen.
Für diejenigen Invaliden, deren Versorgungsgebührnisse nicht nach dem neuen Gesetze

festgestellt sind, können die bisherigen Quittungsbücher noch weiter benutzt werden.

8. Die Frage, ob ein Invalide oder Rentenempfänger im Zivildienst als Beamter

angestellt oder in der Eigenschaft eines solchen beschäftigt wird und ob demnach die Vor—

schrift des § 36 Nr. 3 auf ihn anzuwenden ist oder ob er sich nur in einem privatrechtlichen

Vertragsverhältnis eines Dienstverpflichteten zu der Behörde befindet, ist schon bei Beginn

der Dienstleistung klarzustellen. Zunächst entscheidet hierüber die dem Angestellten oder

Beschäftigten vorgesetzte Behörde; die Entscheidung unterliegt jedoch der Nachprüfung durch

die Pensionsregelungsbehörde. Ist diese nicht gleichzeitig oberste Militärverwaltungsbehörde
des Kontingents beziehentlich oberste Marineverwaltungsbehörde oder die Kolonialabteilung

des Auswärtigen Amtes, so ist noch deren Entscheidung herbeizuführen, wenn zwischen der

dem Invaliden oder Rentenempfänger vorgesetzten Behörde und der Pensionsregelungs-

behörde eine Meinungsverschiedenheit bestehen bleibt oder wenn bei der Pensionsregelungs-

behörde Bedenken gegen die Entscheidung einer Zentralbehörde obwalten.

9. Invaliden oder Rentenempfänger, die sich im Ausland aufhalten, müssen ihre

Versorgungsgebührnisse im Inland entweder in eigener Person oder durch Bevollmächtigte
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erheben und den Nachweis der Reichsangehörigkeit beibringen, sowie den Nachweis des

Lebens, falls sie ihre Gebührnisse nicht persönlich erheben; ausnahmsweise kann mit Ein—
verständnis des Auswärtigen Amtes die Zahlung durch das zuständige Konsulat erfolgen.

Vorübergehend, z. B. zum Kurgebrauch, im Auslande sich aufhaltende, aber im Inlande

wohnhafte Invaliden und Rentenempfänger sind von dem Nachweise der Reichsangehörigkeit
befreit. «

10. Die Zahlung der nach 8 36 Nr. 4 Schlußsatz dem Zivilpensionsfonds zu er—

stattenden Invalidenpensions- und Rentenbeträge erfolgt auf Anweisung der Pensions—
regelungsbehörde am Schlusse jedes Rechnungsjahres.

Zu § 40.

11. Zu Unrecht erhobene Versorgungsgebührnisse, welche nicht alsbald zurückgezahlt
werden können, sind durch Anrechnung auf die fälligen Gebührnisse von der Pensions-

regelungsbehörde einzuziehen. Die Höhe der Abzüge ist nach Lage der Verhältnisse des

Invaliden oder Rentenempfängers von der genannten Behörde festzusetzen. Dabei ist indes

nicht außer acht zu lassen, daß die vollständige Rückzahlung des überhobenen Betrags nach

Möglichkeit sichergestellt werden muß.
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